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1 Einleitung

1.1 Beauftragung

Die Logo verde Stadtplaner und Landschafts-
architekten GmbH, Landshut wurde am 
28.05.2024 von der Gemeinde Taufkirchen mit der 
Erstellung des Bebauungsplans Nr. 92 „Bildungs-
campus“ mit integriertem Grünordnungsplan 
sowie der 18. Änderung des Flächennutzungs-
plans im Parallelverfahren beauftragt.

Weiterhin wurde die Erstellung folgender Gutach-
ten zum Bebauungsplan Nr 92 beauftragt, deren 
Ergebnisse in vorliegendem Umweltbericht zu-
sammenfassend dargestellt werden:

 ● Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr 
GmbH: Verkehrsuntersuchung für den Be-
bauungsplan Nr. 92 „Bildungscampus“, 
Stand: 29.10.2024.

 ● Logo verde Stadtplaner und Landschafts-
architekten GmbH mit Percas Fauna: Fau-
nistische Erhebungen zum BBP 92 „Bil-
dungscampus“, Beitrag zur speziellen 
artenschutzrechtliche Prüfung, Gemeinde 
Taufkirchen, Lkr. München, Stand: Septem-
ber 2024.

Derzeit befindet sich eine schallschutztechni-
sche Untersuchung zum Bebauungsplan in Be-
arbeitung. Diese wird im Rahmen des Verfah-
rens nach § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB den 
Verfahrensunterlagen beigegeben bzw. zugrunde 
gelegt.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Umweltprüfung
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und 
in einem Umweltbericht beschrieben und bewer-
tet werden. [...] Die Umweltprüfung bezieht sich 
auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand 
und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie 
nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleit-
plans angemessenerweise verlangt werden kann. 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwä-
gung zu berücksichtigen. [...]

(§ 2 Abs. 4 BauGB) 

Die Umweltprüfung ist in die bestehenden Ver-
fahrensschritte der Bauleitplanung integriert.

Sie ist als Regelverfahren für grundsätzlich alle 
Bauleitpläne ausgestaltet und zur Vereinheit-
lichung der bislang nebeneinander stehenden 
planungsrechtlichen Umweltverfahren (Um-
weltverträglichkeitsprüfung, Verträglichkeitsprü-
fung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) genutzt 
worden.

Umweltbericht 
Im Umweltbericht sind die auf Grund der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewer-
teten Belange des Umweltschutzes darzulegen. 
Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil 
der Begründung.

(§ 2a BauGB)

Der Umweltbericht dient im Rahmen der Betei-
ligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 und Abs. 2 
BauGB) und der Behörden (§ 4 Abs. 1 und Abs. 
2 BauGB) der Informationspflicht der Gemeinde.
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2 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans

2.1 Angaben zum Standort

2.1.1 Räumliche und inhaltliche Abgren-
zung

Das Plangebiet befindet sich nördlich in der Ge-
meinde Taufkirchen im Landkreis München, Be-
zirk Oberbayern. Der Geltungsbereich umfasst 
die Flurnummern 363, 364 (Tfl.), 367 (Tfl.), der 
Gemarkung Taufkirchen mit ca. 2,2 ha.

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereich wer-
den landwirtschaftlich genutzt. Gebäudestruk-
turen und sonstige bauliche Anlagen sind nicht 
vorhanden. Südlich, unmittelbar an den Geltungs-
bereich angrenzend, befinden sich Baum- sowie 
Heckenstrukturen in Abgrenzung zum südlich 
davon liegenden Wohngebiet. Die Grünstrukturen 
stellen derzeit die Ortsrandeingrünung dar.

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich 
bis auf Teile des Oberwegs keine Verkehrswe-
geflächen. Östlich, entlang des Geltungsbereich, 
verläuft die Staatsstraße St 2368 Münchener 
Straße, nördlich die Waldstraße sowie westlich 
der Oberweg. Zwischen dem Plangebiet und der 
Waldstraße befindet sich eine weitere landwirt-
schaftlich genutzte Fläche. sowie ein Rad- und 
Fußverkehrsweg.

2.1.2 Abgrenzung der Untersuchungsräu-
me

Der Umweltprüfung sowie der Bearbeitung des 
Umweltberichts werden folgende Gutachten 
zugrunde gelegt, welche auch Bestandteil der 
Verfahrensunterlagen sind:

 ● Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr 
GmbH: Verkehrsuntersuchung für den Be-
bauungsplan Nr. 92 „Bildungscampus“, 
Stand: 29.10.2024.

 ● Logo verde Stadtplaner und Landschafts-
architekten GmbH mit Percas Fauna: 
Faunistische Erhebungen zum BBP 92 

„Bildungscampus“, Beitrag zur speziellen 
artenschutzrechtliche Prüfung, Gemeinde 
Taufkirchen, Lkr. München, Stand: Septem-
ber 2024.

Derzeit befindet sich eine schallschutztechni-
sche Untersuchung zum Bebauungsplan in Be-
arbeitung. Diese wird im Rahmen des Verfah-
rens nach § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB den 
Verfahrensunterlagen beigegeben bzw. zugrunde 
gelegt.

Die gewählten Abgrenzungen sind den jeweiligen 
Gutachten zu entnehmen.

2.2 Art und Umfang des Vorhabens/ der 
Erschließung

Ziel des Bebauungsplans Nr. 92 ist die Ausweisung 
eines Sondergebiets mit der Zweckbestimmung 
„Bildungscampus“, um die Verlagerung aller 
Schulbetriebe der SABEL Schulen München von 
der Schwanthalerstraße in der Münchener Innen-
stadt nach Taufkirchen zu ermöglichen. Hierfür 
werden in der 18. Änderung des FNP Sonderge-
bietsflächen dargestellt.

Dabei werden gezielt bestehende Verkehrswege 
zur Erschließung des Plangebiets genutzt und 
hierfür entsprechend ausgebaut. Ebenso wurde 
der Anschluss an den bereits vorhandenen ÖPNV 
berücksichtigt. in etwa 150 m Entfernung, südlich 
des Plangebiets, befindet sich die Bushaltestel-
le „Oberweg“ des MVV. In einer Entfernung von 
etwa 500 m westlich befindet sich außerdem der 
Bahnhof „Taufkirchen“.

Im Rahmen der Grünordnung wird den Belangen 
des Landschafts- und Ortsbilds sowie der Ökolo-
gie Rechnung getragen. Vorrangiges Ziel ist die 
Einbindung des Plangebiets in den landschaftli-
chen Kontext sowie die Schaffung bzw. der Erhalt 
von Grünstrukturen. Dies wird über festgesetzte 
Pflanzgebote, Einzel- sowie Baumgruppenpflan-
zungen und Dach- sowie Fassadenbegrünung 
erreicht.
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Hinsichtlich der Spartenversorgung muss das 
Plangebiet größtenteils nur noch an bestehende 
Versorgungsleitungen angeschlossen werden.

2.3 Ziele und Festsetzungen des Bauleit-
plans

Durch die Köhler Architekten + beratende Inge-
nieure GmbH wurde eine Machbarkeitsstudie für 
das Plangebiet erstellt, welche dem Bebauungs-
plan zugrunde liegt. Darin wurde die Umsetzbar-
keit eines Bildungscampus sowie deren Einbin-
dung in den landschaftlichen Kontext untersucht 
bzw. nachgewiesen.

Die Stiftung SABEL Schulen München plant die 
Verlagerung aller Schulbetriebe der SABEL Schu-
len München von der Schwanthalerstraße in der 
Münchener Innenstadt nach Taufkirchen. Dort 
soll im nördlichen Gemeindebereich zwischen 
der Straße Oberweg und der St 2368 Münche-
ner Straße ein neuer Schulcampus für die SABEL 
Schulen München entstehen.

Um die geplante Verlagerung der Schulbe-
triebe zu realisieren ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplans notwendig.

Auf Kapitel 5 und 6 der Begründung wird 
verwiesen.
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3 Übergeordnete Planungen / vorbereitende u. verbindliche 
Bauleitplanung

3.1 LEP / RP

Auf das Kapitel 2.1 der Begründung wird 
verwiesen.

3.2 Angrenzende Bebauungspläne

Auf das Kapitel 2.2 der Begründung wird 
verwiesen.

3.3 Flächennutzungsplan Gemeinde 
Taufkrichen

Auf das Kapitel 2.3 der Begründung wird 
verwiesen.

3.4 ABSP / ASK

Auf das Kapitel 2.4 der Begründung wird 
verwiesen.

3.5 Fachinformation Naturschutz

Auf das Kapitel 2.5 der Begründung wird 
verwiesen.
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4 Bestandsanalyse u. Bewertung der Umweltauswirkungen bei 
Durchführung der Planung

4.1 Schutzgüter Boden u. Wasser

Boden
Im Plangebiet befinden sich derzeit unversiegelte 
landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Boden-
funktionen wie Puffer- und Filterfunktion, Wasser-
speicher-, Erosionsschutz- und Lebensraumfunk-
tion sind inktakt und unbeeinträchtigt.

Durch die geplanten Maßnahmen werden bis-
her unversiegelte Flächen durch Gebäude und 
Erschließungsflächen versiegelt.

Indirekte Auswirkungen auf angrenzende Boden-
strukturen außerhalb des Geltungsbereichs sind 
nicht zu erwarten.

Eine Versickerung von Niederschlagswasser wird 
durch die Vorgaben zur Niederschlagswasserbe-
seitigung jedoch weiterhin gewährleistet.

Der belebte Oberboden ist vor Baubeginn jeder 
Maßnahme abzuheben, in nutzbarem Zustand 
zu erhalten und wieder einzubauen. Ansonsten 
ist dieser vor Vernichtung zu schützen. Die Zwi-
schenlagerung des Oberbodens muss in Mie-
ten von max. 2 m Höhe und 4 m Breite am Bö-
schungsfuß erfolgen. Die Mieten dürfen nicht mit 
Maschinen befahren werden. Das zwischengela-
gerte Bodenmaterial ist durch Zwischeneinsaat 
zu begrünen, sofern keine direkte Verwertung 
vorgesehen ist. Bei einer Lagerungsdauer über 
sechs Monate ist das Zwischenlager gemäß DIN 
19731 mit tiefwurzelnden, winterharten und stark 
wasserzehrenden Pflanzen zu begrünen. Bei Erd- 
und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens 
vor physikalischen und stofflichen Beeinträchti-
gungen sowie zur Verwertung des Bodenmateri-
als die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 
zu berücksichtigen. Das Befahren von Boden ist 
bei ungünstigen Boden- und Witterungsverhält-
nissen möglichst zu vermeiden. 

Ansonsten sind Schutzmaßnahmen entspre-
chend DIN 18915 zu treffen. Es wird empfohlen, 
entsprechend DIN 19639, die Baumaßnahme in 
der Planungs- und Ausführungsphase von einer 

qualifizierten bodenkundlichen Baubegleitung 
beaufsichtigen zu lassen.

Für das Schutzgut Boden sind mäßige Auswir-
kungen zu erwarten.

Wasser
Im Plangebiet sind keine natürlichen Oberflä-
chengewässer sowie Trinkwasser- oder Heilquel-
lenschutzgebiete vorhanden. Ebenfalls von der 
Planung nicht betroffen sind gewässerabhängige 
FFH- und SPA-Gebiete.

aus [2]

Im Plangebiet befinden sich keine versiegel-
ten Flächen, wodurch eine Versickerung von 
Niederschlagswasser derzeit auf der gesamten 
Fläche gewährleistet ist.

Durch die geplanten Maßnahmen wird das Plan-
gebiet teilweise versiegelt, die für die Grundwas-
serneubildung nicht mehr direkt zur Verfügung 
stehen. Durch unversiegelte Flächen und festge-
setzte Pflanzgebote bleibt die direkte Grundwas-
serneubildung in diesen Bereichen intakt. Der 
Wasserhaushalt verändert sich durch die erfor-
derlichen Versiegelungen kleinräumig.

Flächen für Stellplätze sind zur Versickerung des 
Niederschlagswassers auf dem eigenen Grund-
stück in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. als 
Pflaster mit Rasenfuge oder Dränpflaster) herzu-
stellen, ausgenommen übderdachte Stellplätze.

Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit auf 
den jeweiligen Grundstücken zurückzuhalten und 
zu versickern. Dabei ist eine breitflächige Versi-
ckerung über eine belebte Oberbodenschicht 
anzustreben. Die Eignung des Untergrundes 
zur Versickerung nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik ist zu prüfen. Ist 
eine breitflächige Versickerung nicht möglich, 
so ist eine linienförmige Versickerung z.B. mit-
tels Mulden-Rigolen oder Rigolen zu realisieren. 
Hiervon abweichende Niederschlagswasser-
beseitigung ist mit dem Landratsamt München 



11

Umweltbericht 18. Änderung FNP

und dem Wasserwirtschaftsamt München bzw. 
dem Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
Hachinger Tal abzustimmen und im Entwässe-
rungsantrag vorzulegen. Es ist eigenverantwort-
lich zu prüfen, inwieweit bei der Beseitigung 
von Niederschlagswasser eine gestattungsfreie 
Versickerung bzw. Gewässereinleitung vorliegt.  
Sofern die Voraussetzungen zur Anwendung 
der Niederschlagswasserfreistellungsverord-
nung (NWFreiV) nicht gegeben sind, so ist beim 
Landratsamt München eine wasserrechtliche 
Gestattung mit entsprechenden  Unterlagen zu 
beantragen.

Parallel zum Bauantrag ist ein qualifizierter Ent-
wässerungsantrag einzureichen, der frühzeitig 
mit dem Abwasserzweckverband Hachinger Tal 
abzustimmen ist. Durch den Bauherrn ist die 
Funktionstüchtigkeit der gewählten Systeme und 
das erforderliche Gesamtvolumen nachzuweisen. 
Die wasserrechtlichen Bestimmungen insbeson-
dere § 8 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz – WHG 
(Behördliche Erlaubnis oder  Bewilligung bei einer 
Benutzung der Gewässer, Grundwasserableitung 
und Umleitung) und  § 62 WHG (Anforderungen 
an den Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen) sind einzuhalten.

Sollte belastetes Material ausgekoffert werden 
und sich die Dringlichkeit nach einer Zwischen-
lagerung von kontaminiertem Material ergeben, 
so darf diese Zwischenlagerung nur in nieder-
schlagswassergeschützter Form erfolgen.

Infolge von Starkregenereignissen können im 
Bereich des Bebauungsplans Überflutungen 
auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bau-
liche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das 
Eindringen von oberflächlich abfließendem Was-
ser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft ver-
hindert. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren 
sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, 
z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden. Auf 
Grundstücken mit einer abflusswirksamen (be-
festigten) Fläche von größer 800 m² ist mit einem 
Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 eine 

Drittbeeinträchtigung zu prüfen. Der Nachweis ist 
dem Landratsamt München vorzulegen.

Gering verschmutztes Niederschlagswasser von 
privaten, befestigten Flächen muss auf den Bau-
grundstücken ordnungsgemäß versickert werden. 
Die Versickerung soll vorzugsweise breitflächig 
und über eine mindestens  30 cm mächtige be-
wachsene Oberbodenzone erfolgen. In Bereichen 
mit Versickerung des Niederschlagswassers sind 
– sofern Metalldächer zum Einsatz kommen sol-
len – nur Kupfer- und Zinkbleche mit geeigneter 
Beschichtung oder andere wasserwirtschaftlich 
unbedenkliche Materialen (z. B. Aluminium, Edel-
stahl) zulässig. Sofern in außen aufgestellten 
nicht überdachten technischen Aufbauten (z.B. 
Lüftungsanlagen) mit wassergefährdenden Stof-
fen umgegangen wird (z.B. Kältemittel) ist das 
anfallende Niederschlagswasser gesondert zu 
beseitigen. Die Flächen sind entsprechend klein 
zu halten und abzugrenzen.

Aufgrund des nahegelegen Hachinger Bachs 
sowie des Entenbachs ist im Plangebiet mit hohen 
Grundwasserständen zu rechnen weshalb die 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung 
bzw. zu den überbaubaren Grundstücksflächen 
auch oberirdisch eine ausreichende bauliche 
Kubatur zulassen, damit Untergeschosse nicht 
zwingend realisiert werden müssen. So können 
Bodeneingriffe bei entsprechender planlicher 
Ausdetaillierung weitgehend reduziert werden.

Für das Schutzgut Wasser sind mäßige Auswir-
kungen zu erwarten.

4.2 Schutzgüter Tiere u. Pflanzen

Durch die Logo verde Stadtplaner und 
Landschaftsarchitekten GmbH wurde mit Percas 
Fauna eine spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung  (saP) zum Bebauungsplan erstellt. Das Gut-
achten ist Bestandteil der Verfahrensunterlagen 
und liegt dem Bebauungsplan einschließlich Be-
gründung und Umweltbericht zugrunde.
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Im Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung wurden die artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 
5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrecht-
lich geschützten Arten (alle europäischen Vo-
gelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) 
sowie der „Verantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 
1 Nr. 2 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfüllt 
werden können, geprüft.

Die Auswertung für das Untersuchungsgebiet 
und die Beibeobachtungen während der Kartie-
rung erbrachten keine Hinweise auf Vorkommen 
relevanter Pflanzenarten der FFH-Richtlinie im 
Wirkraum des Vorhabens. Aufgrund vorhandener 
Biotopstruktur und standörtlicher Gegebenheiten 
sind keine Vorkommen europarechtlich geschütz-
ter Arten im Untersuchungsgebiet zu erwarten.

4.2.1 Tiere

Im Rahmen der Maßnahmen zur Minimierung 
und Vermeidung darf in die bestehenden Hecken-
bereiche nicht eingegriffen werden. Weiterhin 
dürfen keine Baumfällungen erfolgen. In Hinblick 
auf den Baubeginn darf dieser nur außerhalb der 
Vogelbrutzeit stattfinden.

Es sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich.

Folglich ergeben sich unter Einhaltung der 
Vermeidungsmaßnahmen durch das Vorhaben 
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände.

Reptilien
Ein Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agi-
lis) im Bereich der Untersuchungsfläche konnte 
nicht nachgewiesen werden. Diese könnten nur 
in den Randbereichen vorhanden sein, welche 
intensiv gemulcht werden und ansonsten struk-
turlos sind. 

Auch im direkten Umfeld finden sich keine Nach-
weise der Art. In der ASK (2024) werden 4 äl-
tere Nachweise in 2-3 km Entfernung bei Pots-
ham, Unterhaching, Sauerlach und nordwestlich 
von Ottobrunn beschrieben. Eine Besiedelung 

der Fläche kann daher auch im Hinblick auf die 
mangelnde Habitatausstattung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden. 

Für die Schlingnatter (Coronella austriaca) exis-
tiert nur 1 aktuellerer Nachweis von 2016 westlich 
an der Autobahn (ASK Juni 2024). Auch für sie 
ist ein Vorkommen im Plangebiet aufgrund man-
gelnder Habitatausstattung wenig wahrscheinlich.

Amphibien
Vorkommen saP-relevanter Amphibienarten sind 
aufgrund der Habitatausstattung des Hachinger 
Baches nicht zu erwarten. Zudem ist eine Ein-
wanderung in das Untersuchungsgebiet aufgrund 
der Trennwirkung der Münchener Straße wenig 
wahrscheinlich.

Fische, Libellen, Käfer, Weichtiere
saP-relevante Arten können aufgrund der Hab-
itatstruktur für das Untersuchungsgebiet ausge-
schlossen werden.

Tagfalter
Relevante Tagfalterarten sind aufgrund der Ha-
bitatausstattung nicht auf der Untersuchungsflä-
che zu erwarten.

Vögel
Bei der aktuellen Untersuchung fanden sich auf 
der Untersuchungsfläche und im angrenzenden 
Umfeld insgesamt 21 Vogelarten, davon 7 Nach-
weise relevanter Arten.

Bei der aktuellen Untersuchung fanden sich auf 
der Untersuchungsfläche und im angrenzen-
den Umfeld insgesamt 21 Vogelarten, davon 7 
Nachweise relevanter Arten. Die Schwerpunkt-
arten Feldlerche, Kiebitz und Neuntöter konnten 
mit Ausnahme der Feldlerche nicht im Untersu-
chungsgebiet nachgewiesen werden. Die Feldler-
che wurde nur einmal Mitte Juni weiter nördlich 
(ca. 500 m) rufend dokumentiert. Sie ist aufgrund 
der Habitatstruktur (Erdbeerkultur, Maisanbau) 
mit hohen Hecken nicht im Untersuchungsgebiet 
zu erwarten und wird durch das Vorhaben auf-
grund der größeren Entfernung der Vorkommen 
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auch in angrenzenden Flächen nicht negativ 
beeinflusst.

Turmfalke und Star fanden sich im Gebiet ledig-
lich als temporäre Nahrungsgäste. Ein negativer 
Einfluss des Vorhabens auf die lokalen Populati-
onen dieser Arten ist nicht zu erwarten.

Auch der Haussperling nutzt allenfalls die Rand-
bereiche der Planfläche zur Nahrungssuche. 
Quartiere der Art finden sich an Gebäuden und 
in Form von Kästen in Gärten. Auch für diese Art 
ist daher kein Eintreten von Verbotstatbeständen 
zu erwarten.

Fledermäuse
Genaue Untersuchungen zu Fledermäusen wur-
den nicht veranlasst, da in die Baumhecke im 
Süden nicht eingegriffen wird. Die Hecke dient 
Fledermäusen vor allem als Leitstruktur und 
Jagdgebiet. Eine Überprüfung einzelner größerer 
Bäume der Hecke ergab keine Hinweise auf po-
tenzielle Quartiere. 

Durch die Umsetzung des Vorhabens mit übli-
cherweise tagsüber laufenden Bauarbeiten ist 
keine Beeinträchtigung von Fledermäusen und 
dem damit verbundenen Auslösen von Verbot-
statbeständen zu rechnen.

Weitere naturschutzrelevante Arten
Es ergaben sich keine Hinweise auf weitere rele-
vante Arten im Bereich der Untersuchungsfläche.

Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Be-
rücksichtigung folgender Vorkehrungen:

Vermeidungsmaßnahmen
 ● V-01: Eingriffe in bestehende Heckenberei-

che sowie Baumfällungen sind unzulässig.

Auf das Pflanzgebot Pfg 1 wird hingewiesen.

 ● V-02: Einzelbaumfällungen, bspw. zur Wah-
rung der Verkehrssicherheit, sind nur au-
ßerhalb der Vogelbrutzeit (Anfang März bis 

Ende September) zulässig. Potenzielle Fle-
dermausvorkommen sind durch eine fle-
dermauskundige Fachkraft vorab zu prüfen. 
Baumfällungen nach vorheriger Feststellung 
von Fledermausvorkommen sind nur im Ok-
tober zulässig.

Ausgenommen bei Gefahr im Verzug ist in die-
sem Fall eine in Abstimmung mit dem beauftrag-
ten Fachgutachter zur Festlegung von weiteren 
Vermeidungsmaßnahmen unter Einbeziehung 
der UNB erforderlich.

 ● V-03: Der Beginn von Bauarbeiten ist nur vor 
der Vogelbrutzeit bis Anfang März oder nach 
der Vogelbrutzeit ab Ende September zuläs-
sig.

Für das Schutzgut Tiere sind geringe Auswirkun-
gen zu erwarten.

4.2.2 Pflanzen

Südlich im Plangebiet befindet sich ein Grünrie-
gel aus Hecken- und Baumstrukturen, welcher 
die dahinter liegende Wohnbebauung im Sinne 
der Ortsrandeingrünung abschirmt.

Aufgrund der Bestandssituation (intensiv ge-
nutzte, landwirtschaftliche Fläche) sind für das 
Schutzgut Pflanzen geringe Auswirkungen zu 
erwarten.

4.3 Schutzgüter Landschaft u. Erholung

Südlich im Plangebiet befindet sich ein Grünrie-
gel aus Hecken- und Baumstrukturen, welcher 
die dahinter liegende Wohnbebauung im Sinne 
der Ortsrandeingrünung abschirmt. Das Land-
schafts- sowie Ortsbild ist überwiegend durch 
landwirtschaftliche Nutzung und Wohnbebau-
ung durch ein ländliches Erscheinungsbild ge-
prägt. Die Maßnahmen der Grünordnung dienen 
der optischen Einbindung des Plangebiets in den 
landschaftlichen Kontext. Durch Maßnahmen zur 
Ein- bzw. Durchgrünung des Plangebiets durch 
Einzel- und Gruppenbaumpflanzungen sowie 
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Festsetzungen zu Pflanzgeboten und Dachbe-
grünung wird dies gewährleistet.

Das nähere Umfeld des Plangebiets trägt zur Na-
herholung bei. Nördlich des Geltungsbereichs in 
einem Abstand von ca. 80 m, parallel zur Wald-
straße verlaufend, besteht ein Radweg (Name: 
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum Mün-
chen – Wegenetz des Verbandes; Verkehrauf-
kommen: hoch: 3%, mittel: 11%, kein oder gering: 
86%; Freizeitwege-ID: 439).

Das Radwegenetz soll im Zuge der Vorhabens 
ausgebaut und erweitert werden, um den An-
schluss des beschriebenen Radwegs auch ent-
lang der östlich verlaufenden St 2368 in den Ort 
zu sichern. Der Bebauungsplan setzt östlich im 
Plangebiet einen Fuß- und Radweg fest.

Für die Schutzgüter Landschaft und Erholung 
sind geringe Auswirkungen zu erwarten.

4.4 Schutzgüter Luft u. Klima

Luft
Im Umfeld des Plangebiets bestehen keine Ge-
ruchsvorbelastungen, jedoch aufgrund bestehen-
der Verkehrswege und landwirtschaftlicher Nut-
zungen Vorbelastungen durch Luftschadstoffe. 
Durch die geplanten Maßnahmen wird das Ver-
kehrsaufkommen zum, vom und im Plangebiet 
erhöht, wodurch eine geringfügige Mehrbelas-
tung entsteht. Während der Bauzeit entstehen 
überwiegend durch den Einsatz von Lkw und 
Baumaschinen erhöhte Emissionen. Diese füh-
ren nicht zu einer dauerhaften Verschlechterung 
des Schutzgutes Luft.

Für das Schutzgut Luft sind aufgrund der beste-
henden Vorbelastungen geringe bis mäßige Aus-
wirkungen zu erwarten.

Klima
Das Planungsgebiet liegt in der Klimaregion Süd-
bayerisches Hügelland, welche durch überdurch-
schnittlich warme Sommer und milde Winter ge-
kennzeichnet ist. Die Gemeinde Taufkirchen liegt 

sowohl im Einfluss der Westwindzone als auch 
der Alpen. Das Klima ist daher warm und trocken. 
Die Jahresmitteltemperaturen liegt bei ca. 8 °C. 
Die Vegetationsperiode beginnt am 25. März und 
endet am 08. November. Die Jahresniederschlä-
ge liegen im langjährigen Mittel bei ca. 998 mm 
mit Niederschlagsmaximum im Juli.

Durch die in § 1a Abs. 5 BauGB eingefügte 
Klimaschutzklausel soll der Klimaschutz bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen in der Abwägung 
verstärkt berücksichtigt werden. Demnach soll 
den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl 
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel ent-
gegenwirken, als auch durch solche, die der An-
passung an den Klimawandel dienen, Rechnung 
getragen werden. Wichtige Handlungsfelder sind 
die Anpassung an zukünftige klimawandelbe-
dingte Extremwetterereignisse und Maßnahmen 
zum Schutz des Klimas, wie die Verringerung des 
CO₂-Ausstoßes und die Bindung von CO₂ aus der 
Atmosphäre durch Vegetation.

Durch die erforderliche Neuversiegelung ist 
im Vergleich zur Bestandssituation mit einer 
Verän derung des Strahlungshaushalts und der 
Aufhitzungseffekte zu rechnen. Im  Rahmen 
der Grünordnung werden daher zur Mini mie-
rung negativer kleinklimatischer Effekte Ge hölz-
pflanzungen zur Ein- und Durchgrünung des 
Plangebiets sowie Dach- und Fassadenbegrü-
nung festgesetzt.

Für das Schutzgut Klima sind geringe Auswirkun-
gen zu erwarten.

4.5 Schutzgüter Kultur u. Sachgüter

Westlich des Geltungsbereichs, getrennt durch 
den Oberweg, befindet sich das Bodendenkmal 
Aktennummer „D-1-7935-0065“, Siedlung vor- 
und frühgeschichtlicher Zeitstellung, Benehmen 
hergestellt.

aus [3]
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Im Plangebiet selbst ist im Verzeichnis des Bay-
erischen Landesamts für Denkmalpflege kein 
Bodendenkmal kartiert.

Im Plangebiet befinden sich keine Gebäude oder 
sonstige bauliche Anlagen.

Für die Schutzgüter Kultur- und Sachgüter sind 
aufgrund nicht bestehender Vorbelastungen 
keine Auswirkungen zu erwarten.

4.6 Schutzgut Mensch (Lärm, Erholung, 
Gesundheit)

Lärm
Aufgrund der durch hauptsächlich landwirt-
schafltich genutzten Umgebung des Plangebiets 
und im Plangebiet selbst bestehen geringe 
Vorbelastungen durch Lärm aus dem und auf das 
Plangebiet. Die Vorbelastungen befinden sich in 
einem für eine landwirtschaftliche Nutzung übli-
chen Maß.

Derzeit befindet sich eine schallschutztechni-
sche Untersuchung zum Bebauungsplan in Be-
arbeitung. Dieser wird im Rahmen des Verfah-
rens nach § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB den 
Verfahrensunterlagen beigegeben bzw. zugrunde 
gelegt.

Für das Schutzgut Mensch sind durch Lärm mä-
ßige Auswirkungen zu erwarten.

Luftschadstoffe
Aufgrund der durch hauptsächlich landwirt-
schafltich genutzten Umgebung des Plangebiets 
und im Plangebiet selbst bestehen geringe 
Vorbelastungen durch Luftschadstoffe aus dem 
und auf das Plangebiet. Die Vorbelastungen be-
finden sich in einem für eine landwirtschaftliche 
Nutzung üblichen Maß.

Für das Schutzgut Mensch sind durch Luft-
schadstoffe geringe Auswirkungen zu erwarten.

Verkehr
Aufgrund der durch hauptsächlich landwirt-
schafltich genutzten Umgebung des Plangebiets 
und im Plangebiet selbst bestehen geringe 
Vorbelastungen durch Verkehr aus dem und auf 
das Plangebiet. Die Vorbelastungen befinden 
sich in einem für eine landwirtschaftliche Nutzung 
üblichen Maß.

In der Verkehrsuntersuchung der Planungsgesell-
schaft Stadt-Land-Verkehr GmbH wurden die ver-
kehrlichen Auswirkungen des Bebauungsplans 
Nr. 92 „Bildungscampus“ in Taufkirchen unter-
sucht und bewertet.

Als Datenbasis dienen Verkehrserhebungen von 
2019 und 2024. Der Oberweg ist mit etwa 2.850 
Kfz-Fahrten/24 h belastet, die Waldstraße mit 
ca. 111.130 Kfz-Fahrten/24 h.

Die Erschließung des Schulstandorts soll über 
den Oberweg erfolgen. Die Haupterschließung für 
Kfz soll nach Norden zur Waldstraße erfolgen, zu-
sätzlicher Kfz-Verkehr durch die südlichen Wohn-
gebiete (Tempo-30-Zone) soll möglichst ver-
mieden werden. Rückwärtiges Rangieren durch 
Lkw ist möglichst zu vermeiden. Der S-Bahnhof 
Taufkirchen ist etwa 650 m vom Schulstandort 
entfernt und kann in etwa 8 bis 12 Gehminuten 
erreicht werden. Die Erschließung für Fuß- und 
Radverkehr erfolgt über den Oberweg und die 
Bahnhofstraße und kann durch die dortige Tem-
po-30-Zone als sicher und attraktiv eingestuft 
werden. Für Bring- und Holverkehr durch „Eltern-
taxis“ sind Flächen für „Kiss & Ride“ vorgesehen, 
um Wendemanöver zu verhindern und einen ge-
ordneten und sicheren Verkehrsablauf zu sichern. 
Von Süden kommende Kfz sollen die Kiss & Ride 
Zone (Längsparken) auf der östlichen Seite des 
Oberwegs in der Nähe des Haupteingangs nut-
zen, von Norden kommende Kfz sollen den Park-
platz der Schule nutzen – hier sind die genauen 
Flächen für Kiss & Ride zu definieren, außerdem 
die sichere Führung der Schüler über die Park-
platzflächen. Für alle künftigen Nutzer des Bil-
dungscampus wird ein werktäglicher Neuverkehr 
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von etwa 1.210 Kfz-Fahrten/ 24 h prognostiziert 
(inklusive weniger als 1 % Schwerverkehrsanteil).  

Bei der Ermittlung der allgemeinen Verkehrsent-
wicklung im Straßennetz wurden in Abstimmung 
mit der Bauverwaltung der Gemeinde Taufkirchen 
diverse Bauvorhaben im Umweld und das daraus 
resultierende Verkehrsaufkommen berücksichtigt 
(Nullfall 2040).

Die künftigen Prognosebelastungen 2040 (sog. 
Planfall) errechnen sich aus der Summe von Prog-
nose-Nullfall 2040 und dem Neuverkehrsaufkom-
men der Planungen zum Bildungscampus. Die 
Verkehrsbelastung auf der Erschließungsstraße 
steigt um maximal ein Drittel im Vergleich zum 
Nullfall (maximal ca. 3.910 Kfz-Fahrten/24 h auf 
Höhe des Bauvorhabens). Die Verkehrssteige-
rungen auf der Waldstraße und Tegernseer Land-
straße liegen bei maximal 4 %. Die Anbindung 
des Bildungscampus an den Oberweg ist gemäß 
überschlägiger Leistungsfähigkeitsberechnung 
nach HBS 2015 sehr gut leistungsfähig (QSV „A“ 
im Planfall 2040).

Der unsignalisierte Knotenpunkt Waldstraße/ 
Oberweg ist im Bestand gut leistungsfähig (QSV 
„B“), im Null- und Planfall wird die Kapazität des 
Knotenpunkts erreicht. Aus diesem Grund wird 
empfohlen, die Kapazität des Knotenpunkts zu 
erhöhen, beispielsweise durch Ausbau zu einem 
Kreisverkehr. In der Ausgestaltung als Kreisver-
kehr kann die Leistungsfähigkeit gemäß HBS auf 
die gute Qualitätsstufe „B“ verbessert werden, 
abweichend vom Bestandsausbau des Knoten-
punkts bedeutet dies jedoch, dass auch der Ge-
radeausverkehr auf der Waldstraße beeinträch-
tigt würde. Eine alternative Lösung wäre ebenfalls 
die Signalisierung des Knotenpunkts.

Der vierarmige signalisierte Knotenpunkt Mün-
chener Straße (St2368)/ Tegernseer Landstraße 
(M2)/ Tölzer Straße (St2368)/ Waldstraße ist im 
Bestand auf Basis der vorliegenden Signalzeiten-
pläne zu den maßgeblichen Spitzenstunden aus-
reichend leistungsfähig mit der Qualitätsstufe „D“. 
Im Nullfall 2040 unter Berücksichtigung vielfältiger 

Entwicklungspotentiale im Gemeindeumfeld und 
im Planfall 2040 kann auf Basis der vorliegenden 
Festzeitenersatzprogramme keine ausreichende 
Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden, die 
Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer sowie die 
Rückstaus werden sehr lang.

Zur leistungsfähigen Abwicklung des prognosti-
zierten Kfz-Verkehrs während der Spitzenstun-
den wird eine Anpassung des Signalzeitenplans 
vorgeschlagen (von der vorliegenden 4-Pha-
sen-Schaltung auf eine 2-Phasen-Schaltung). 
Bei entsprechender Anpassung des Signalzeiten-
plans könnte am Knotenpunkt im Bestandausbau 
die Abwicklung des prognostizierten Verkehrs im 
Null- und Planfall 2040 ausreichend leistungsfä-
hig (QSV „D“) nachgewiesen werden.

Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Leistungs-
fähigkeit der angrenzenden Knotenpunkte sind 
die den Planungen zum Bebauungsplan Nr. 92 
„Bildungscampus“ in Taufkirchen insgesamt als 
verkehrsverträglich zu bewerten.

aus [5]

Für das Schutzgut Mensch sind durch Verkehr 
mäßige Auswirkungen zu erwarten.

Abfall
Die Abfallentsorgung erfolgt im gemeindeüblichen 
Rahmen auf Landkreisebene. Am Tag der Lee-
rung ist der Abfall an der nächstgelegenen, von 
den Entsorgungsfahrzeugen befahrene Straße 
bereitzustellen, sofern der Abfall nicht durch den 
Betreiber entsorgt wird.

Für das Schutzgut Mensch sind durch Abfall ge-
ringe Auswirkungen zu erwarten.

Regelung nach Störfall-Verordnung
Innerhalb und im Umkreis des Planungsgebiets 
sind keine Störfallbetriebe im Sinne der Se-
ve-so-III-Richtlinie bekannt (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe j BauGB).
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Zusammenfassend bewertet ergeben sich auf 
das Schutzgut Mensch durch die Neuaufstellung 
des Bebauungsplans keine bzw. geringfügig po-
sitive Auswirkungen.

4.7 Bewertung der Auswirkungen der 
Planung auf die Schutzgüter

Schutzgut Anlagebedingte Auswirkungen auf die Schutzgüter

Mensch

 ● Lärm

 ● Verkehr

 ● Abfall

mäßig

mäßig

gering

Pflanzen gering

Tiere gering

Boden / Fläche mäßig

Wasser mäßig

Klima gering

Luft gering

Landschaftsbild / Erholung gering

Sach- und Kulturgüter keine
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5 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

5.1 Schutzgüter Boden u. Wasser

Für die natürlichen Bodenfunktionen ergeben sich 
bei Nichtdurchführung der Planung aufgrund der 
ausfallenden, neuen Eingriffe keine zusätzlichen 
Auswirkungen. Die Flächen des Plangebiets sind 
durch landwirtschaftliche Nutzung bereits anthro-
pogen überprägt. Die natürlichen Bodenfunktio-
nen bleiben bei Nichtdurchführung der Planung 
in den nicht anthropogen beeinträchtigten bzw. 
naturnahen Bereichen erhalten.

Für die Grundwasserneubildung ergibt sich bei 
Nichtdurchführung der Planung aufgrund der 
nicht vorhandenen Flächenversiegelung keine 
Auswirkungen.

Bei Nichtdurchführung ergeben sich keine Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser. 
Vorhandene Beeinträchtigung der Schutzgüter 
Boden und Wasser bleiben bei Nichtdürchfüh-
rung der Planung bis auf Weiteres bestehen.

5.2 Schutzgüter Pflanzen und Tiere

Das Plangebiet wird nach Umsetzung der 
Maßnahmen der Grünordnung diesbezüglich 
aufgewertet.

Die durch die Maßnahmen der Grünordnung im 
Vergleich zum Bestand zu erwartenden Verbes-
serungen für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere 
würden bei Nichtdurchführung der Planung nicht 
entstehen.

Bei Nichtdurchführung ergeben sich keine Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen und 
Tiere.

5.3 Schutzgüter Luft u. Klima

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich 
keine (kleinflächigen) Versiegelungen im Plange-
biet. Entsprechend sind keine negativen kleinkli-
matischen Auswirkungen zu erwarten. Die unbe-
bauten Flächen dienen der Kaltluftentstehung.

Bei Nichtdurchführung ergeben sich keine Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima.

5.4 Schutzgüter Landschaft u. Erholung

Für das Landschaftsbild und die Erholung spielen 
die Flächen im Plangebiet eine untergeordnete 
Rolle, da es sich um landwirtschaftlich genutzte 
Flächen handelt.

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die 
Schutzgüter Landschaft u. Erholung in ihrer jetzi-
gen Form unbeeinträchtigt erhalten. Das Plange-
biet wird weiterhin landwirtschaftlich genutzt.

5.5 Schutzgüter Kultur- u. Sachgüter

Die hochwertigen Sachgüter in Form der Schul-
betriebe entstehen bei Nichtdurchführung der 
Planung nicht.

Bei Nichtdurchführung der Plnaung bleiben die 
Schutzgüter Kultur- und Sachgüter in ihrer jetzi-
gen Form unbeeinträchtigt erhalten.

5.6 Schutzgut Mensch (Lärm, Erholung, 
Gesundheit)

Von den landwirtschaftlich genutzten Flächen im 
Plangebiet und angrenzenden Flächen kann es 
zu unvermeidbaren Lärm-, Staub- und Geruchse-
missionen kommen. Diese können auch am Wo-
chenende, Sonn- und Feiertagen auftreten und 
sind im ortsüblichen Umfang zu dulden. Die be-
stehende Wohnbebauung ist am Ortsrand durch 
die landwirtschaftliche Nutzung vorgeprägt.

Die gegebenen Vorbelastungen (v.a. Lärm- im-
missionen) durch Verkehre auf privaten und öf-
fentlichen Verkehrsflächen (Waldstraße, Ober-
weg, Staatsstraße St 2368) bleiben für das 
Schutzgut Mensch bei Nichtdurchführung der 
Planung unverändert erhalten.

Die Vorbelastungen für das Schutzgut Mensch 
bleiben bei Nichtdurchführung der Planung ent-
sprechend bestehen.
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6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltauswirkungen

6.1 Maßnahmen zur Vermeidung u. Mini-
mierung (Arten- u. Naturschutz)

Laut § 13 Bundesnaturschutzgesetz sind „er-
hebliche Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft (…) vom Verursacher vorrangig zu 
vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beein-
trächtigungen sind durch Ausgleichs- oder Er-
satzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich 
ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren.

Bei Bedarf werden aus der in Bearbeitung befind-
lichen saP artenschutzfachliche Vermeidungs- 
bzw. Minimierungsmaßnahmen berücksichtigt. 

6.1.1 Vermeidungsmaßnahmen

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 92 „Bildungscampus“ mit integriertem Grün-
ordnungsplan sowie der 18. Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Parallelverfahren  erfolgt 
die Ausweisung eines Bildungscampus als Son-
dergebiet (SO). Die Flächen im Plangebiet ist be-
reits erschlossen und kann an bestehende Infra-
struktureinrichtungen angeschlossen werden.

Nachfolgend werden schutzgüterbezogen die be-
rücksichtigten Vermeidungs- und Mini mier ungs-
maßnahmen dargestellt.

Schutzgut Arten- und Lebensräume
 ● Keine Überplanung naturschutzfachlich wert-

voller Bereiche (z. B. amtlich kartierte Bioto-
pe, Bodendenkmäler und Geotope, Böden 
mit sehr hoher Bedeutung als Archiv der 
Natur- Kulturgeschichte gemäß § 2 BBod-
SchG), v. a. benachbarter Ausgleichsflächen.

 ● Vermeidung mittelbarer Beeinträchtigungen 
von Lebensräumen und Arten durch Isolati-
on, Zerschneidung und Stoffeinträge.

 ● Erhalt schutzwürdiger Gehölze, Einzelbäu-
me, Baumgruppen und Alleen soweit im 
Rahmen der Festsetzungen möglich.

 ● Verbot tiergruppenschädigender Bauweise 
von Einfriedungen.

 ● Sicherung erhaltenswerter Bäume und 
Sträucher im Bereich von Baustellen.

 ● Artenschutzfachliche Vermeidungsmaßnah-
men gem. Kapitel 4.2.1

Schutzgut Boden und Flächen
 ● Anpassung des Baugebiets an den Gelän-

deverlauf zur Vermeidung größerer Erdmas-
senbewegungen sowie von Veränderungen 
der Oberflächenformen.

 ● Schichtgerechte Lagerung und ggf. Wieder-
einbau des Bodens im Zuge der Herstellung 
des Baugebiets.

 ● Vermeidung von Bodenkontamination, von 
Nährstoffeinträgen in nährstoffarme Böden 
und von nicht standortgerechten Bodenver-
änderungen.

 ● Schaffung kompakter Anlagenstrukturen zur 
Vermeidung von Flächenversiegelung und 
Zerschneidung von Lebensräumen.

 ● Biodiversität durch Schaffung differenzierter 
Grünräume.

 ● Vernetzung von großräumigen Grünstruk-
turen.

Schutzgut Klima/Luft
 ● Erhalt kleinklimatisch wirksamer Flächen, 

(z. B. Kaltluftentstehungsgebiete) durch Ver-
meidung nicht notwendiger Versiegelung.

 ● Vermeidung von Aufhitzungseffekten durch 
Maßnahmen der Grünordnung und der bauli-
chen Gestaltung, u.a. durch Festsetzung von 
extensiv begrünten Flachdächern und Fas-
sadenbegrünung.
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Schutzgut Landschaftsbild
 ● Erhalt wertvoller Landschaftselemente (z. B. 

Einzelbäume) und Biotopstrukturen im bzw. 
angrenzend an das Plangebiet.

Schutzgut Wasser
 ● Vermeidung von Grundwasserabsenkungen 

infolge von Tiefbaumaßnahmen durch die 
Beschränkung der Zulässigkeit von baulich-
en Anlagen, die das Gelände ledig lich unter-
bauen, auf die überbaubaren Grund stücks-
flächen.

 ● Vermeidung von Grundwasseranschnitten 
und Behinderung seiner Bewegung infolge 
von Tiefbaumaßnahmen aus den zuvor ge-
nannten Gründen.

 ● Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bo-
dens durch Verwendung versickerungsfähi-
ger Belege auf Stellplatzflächen.

6.1.2 Minimierungsmaßnahmen

Vorrangiges Ziel ist die Durchgrünung des 
Plangebiets. Die Maßnahmen der Grünordnung 
dienen insbesondere der Ein- und Durchgrünung 
sowie dem Erhalt und der Weiterentwick-
lung der übergeordneten Grünstrukturen des 
Plangebiets. Vorrangige Ziele der Festsetzungen 
zur Grünordnung sind die Einbindung des Cam-
pus‘ in das Orts- und Landschaftsbild sowie die 
Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte in 
der Siedlungsentwicklung.

So ist eine Ortsrandeingrünung mittels Baum- 
und Strauchpflanzungen vorgesehen. Zur Durch-
grünung des Plangebiets werden Einzel- sowie 
Baumgruppenpflanzungen festgesetzt, welche 
auch der Beschattung der geplanten Aufenthalts-
räume dienen. Gezielte Einzelbaum- und Baum-
reihenpflanzungen schaffen eine Allee entlang 
der St. 2368 Münchner Straße.

Die Festsetzungen zur Dach- und Fassaden-
begrünung dienen der Pufferung von Nie-
derschlagswasser, der Reduzierung von 

Aufhitzungseffekten bzw. der Erzeugung von Ver-
dunstungskühle sowie der Staubbindung. Letzt-
lich sind die Verbesserung des Mikroklimas und 
die Reaktion auf Umweltrisiken wesentlicher As-
pekt des ökologischen Planungsansatzes.

6.2 Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung, Ausgleichs-
bedarf

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (§ 15 BNat-
SchG), Bayerischem Naturschutzgesetz (Art. 8, 
BayNatSchG) und Baugesetzbuch (§ 1 a BauGB) 
müssen bei der Planung von Bauvorhaben nicht 
vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft 
ausgeglichen werden.

Der naturschutzrechtliche Eingriff durch vorlie-
genden Bebauungsplan wird gemäß Leitfaden 
„Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ 
(Dezember 2021) zur Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung bilanziert [4].

Wie in Abbildung 2 dargestellt, ergibt sich im Rah-
men der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung auf 
einer Eingriffsfläche von 21.858 m2 nach Berück-
sichtigung der Bestandserfassung und -bewer-
tung bzw. der Eingriffsfaktoren ein Ausgleichsbe-
darf von 49.966 Wertpunkten (WP).

Durch die im Plangebiet eingesetzten Planungs-
faktoren für Minimierungsmaßnahmen (Natur-
nahme Gestaltung begrünter Flächen, Schaffung 
kompakter Anlagenstrukturen zur Vermeidung 
von Flächenversiegelung und Zerschneidung von 
Lebensräumen, Verwendung versickerungsfähi-
ger Beläge für Stellplatzflächen, dauerhafte Be-
grünung von Flachdächern, Fassadenbegrünung 
mit hochwüchsigen, ausdauernden Kletterpflan-
zen, Biodiversität durch Schaffung von differen-
zierten Grünräumen, Vernetzung großräumiger 
Grünstrukturen) können 20 % der Wertpunkte ab-
gezogen werden.

Der verbleibende Ausgleichsbedarf liegt bei 
39.973 WP.



21

Umweltbericht 18. Änderung FNP

Abbuchung aus dem Ökokonto Riedmaier
Der naturschutzfachlichen Ausgleich des 
Bebauungsplans Nr 92 „Bildungscampus“ wird 
aus einer sich in Aufstellung befindlichen privaten 
Ökokontofläche abgebucht (siehe Abb. 3).

Auf den zur Abbuchung vorgesehenen Flächen 
des Ökokontos (siehe Abb. 4) sollen artenrei-
che Säume bzw. Hochstaudenfluren feuchter 
bis nasser Standorte und Schwarzerlen-Bruch-
wälder alter Ausprägung entwickelt werden. Die 
Biotopkartierung 2024 zeigt, dass auf den Flä-
chen Entwicklungspotential besteht. Hierfür wird 
auf der bestehenden artenarmen Staudenflur 
eine 2-schürige Mahd eingeführt. Unterstützend 
erfolgt die Ansaat von authochthonem Saat-
gut in Ansaatschlitzen. Auf dem bestehenden 

Ackerstreifen wird durch Oberbodenabtrag und 
anschließender Ansaat von authochthonem Saat-
gut auf einem Teilbereich eine artenreiche Stau-
denflur entwickelt. Der andere Teilbereich wird 
durch Aufforstung in einen Schwarzerlen-Bruch-
wald umgewandelt. Der bestehende sonstige 
gewässerbegleitende Wald wird, durch Fällung 
von Fichten sowie anschließender Pflanzung von 
vorwiegend Schwarz-Erlen, in einen Schwarzer-
len-Bruchwald umgewandelt.

Bis zum Satzungsbeschluss muss seitens der 
UNB eine Genehmigung des Ökokontos vor-
liegen. Die Flächen im Ökokonto sind an das 
Ökoflächenkataster zu melden. Gleiches gilt für 
die Abbuchung.

Abb. 2: Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, Logo verde Stadtplaner und Landschaftsarchitekten 
GmbH



18. Änderung FNP Umweltbericht

22

6.3 Ausgleichsflächen u. -maßnahmen

Der naturschutzfachliche Ausgleich erfolgt voll-
ständig über die Abbuchung aus dem sich in 
Aufstellung befindlichen Ökokonto Riedmaier, 
wodurch keine Festsetzung zusätzlicher Aus-
gleichsflächen notwendig ist.

6.4 Ermittlung des Kompensationsum-
fangs

Das sich in Aufstellung befindliche Ökokonto Rie-
dmaier weist gesamt 67.606 WP auf. Der zu er-
bringende Ausgleichsbedarf von 39.973 WP gem. 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird vom 
Ökokonto abgebucht Die Darstellung des Abbu-
chungsplans ist Abbildung 4 zu entnehmen.

Abb. 3: Maßnahmenplan privates Ökokonto, Logo verde Stadtplaner und Landschaftsarchitekten 
GmbH
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Abb. 4: Abbuchungsplan privates Ökokonto, Logo verde Stadtplaner und Landschaftsarchitekten 
GmbH
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7 Überwachung / Monitoring

7.1 Beschreibung der geplanten Maß-
nahmen zur Überwachung der erheb-
lichen Auswirkungen der Durchfüh-
rung des Bebauungsplans

Folgende Monitoring-Maßnahmen sind für den 
Bebauungsplan durch die Gemeinde Taufkirchen 
oder Dritte vorzusehen:

7.1.1 Maßnahmen während der Bauphase / 
Bauantragsstellung

 ● Überwachung der abfallwirtschaftlichen, bo-
denschutzrechtlichen und arbeitsschutz-
rechtlichen Belange u. a. bei Erd- und Aus-
hubmaßnahmen.

 ● Überwachung möglicher Grundwasserbeein-
trächtigungen.

 ● Überprüfung, ob durch Baumaßnahmen 
Lärmbeeinträchtigungen entstehen.

 ● Überwachung der Einhaltung des Schutzes 
von Bäumen und Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen gem. DIN 18920 bzw.  
R SBB.

 ● Überwachung der Einhaltung des Schut-
zes von Lebensräumen die an das Bau-
feld angrenzen. Durchführung von 
Schutzmaßnahmen an Bäumen und Pflan-
zenbeständen und Vegetationsflächen gem. 
DIN 18920 bzw. R SBB.

 ● Überwachung einer ungehinderten Zufahrt 
für Einsatzfahrzeuge (z. B. Feuerwehr) zu 
den anliegenden Grundstücken.

 ● Überwachung der Umsetzung der festge-
setzten artenschutzfachlichen Maßnahmen.

7.1.2 Maßnahmen während der Betriebs-
phase

 ● Überwachung der Herstellung und der Wirk-
samkeit der festgesetzten natur- und arten-
schutzrechtlichen Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen.

 ● Überprüfung möglicher Nachbarschaftsbe-
einträchtigungen in der Betriebsphase.

 ● Regelüberprüfung (Wasser, Luft, Abfall) 
durch Auswerten von Umweltinformationen 
der zuständigen Behörden.

 ● Einzelfallprüfungen auf Hinweise von Behör-
den und der Öffentlichkeit.

 ● Überwachung der Umsetzung der festge-
setzten artenschutzfachlichen Maßnahmen.

 ● Überwachung der ordnungsgemäßen Her-
stellung und Pflege der Flächen im Ökokonto.
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8 Planungsalternativen

Auf das Kapitel 4 der Begründung wird verwiesen.
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9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

9.1 Inhalt und wichtigste Ziele des 
Bebauungsplans

Der Gemeinderat der Gemeinde Taufkirchen hat 
in seiner Sitzung am 25.04.2024 die Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 92 „Bildungscampus“ 
sowie der 18. Änderung des Flächennutzungs-
plans im Parallelverfahren beschlossen.

Das Ziel des verbindlichen Bauleitplans ist 
die Ausweisung eines Sondergebiets mit der 
Zweckbestimmung „Schulgebiete“, um die Ver-
lagerung aller Schulbetriebe der SABEL Schu-
len München von der Schwanthalerstraße in 
der Münchener Innenstadt nach Taufkirchen zu 
ermöglichen.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im 
Regelverfahren.

Die Logo verde Stadtplaner und Landschafts-
architekten GmbH wurde am 28.05.2024 von 
der Gemeinde Taufkirchen mit der Erstellung 
des Bebauungsplans Nr. 92 „Bildungscampus“ 
mit integriertem Grünordnungsplan sowie der 
18. Änderung des Flächennutzungsplans im 
Parallelverfahren beauftragt.

Durch die Köhler Architekten + beratende Inge-
nieure GmbH wurde eine Machbarkeitsstudie für 
das Plangebiet erstellt, welche dem Bebauungs-
plan zugrunde liegt. Darin wurde die Umsetzbar-
keit des Bildungscampus sowie deren Einbin-
dung in den landschaftlichen Kontext untersucht 
bzw. nachgewiesen.

Um den geplanten Bildungscampus zu realisie-
ren ist die Aufstellung eines Bebauungsplans 
notwendig.

Das Ziel des verbindlichen Bauleitplans ist 
die Ausweisung eines Sondergebiets mit der 
Zweckbestimmung „Bildungscampus“, um die 
Verlagerung aller Schulbetriebe der SABEL 
Schulen München von der Schwanthalerstraße in 
der Münchener Innenstadt nach Taufkirchen zu 
ermöglichen.

Die Logo verde Stadtplaner und Landschafts-
architekten GmbH, Landshut wurde am 
28.05.2024 von der Gemeinde Taufkirchen mit 
der Erstellung des Bebauungsplans mit integ-
riertem Grünordnungsplan sowie der Änderung 
des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren 
beauftragt.

Die Stiftung SABEL Schulen München plant 
die Verlagerung aller Schulbetriebe der SABEL 
Schulen München von der Schwanthalerstraße 
in der Münchener Innenstadt nach Taufkirchen. 
Dort soll im nördlichen Gemeindebereich zwi-
schen Oberweg und Münchener Straße ein neuer 
Schulcampus für die SABEL Schulen München 
entstehen.

Auf einer Grundstücksfläche von ca. 20.500 qm 
sollen die bestehenden Schulbetriebe der SABEL 
Fachoberschule München, der SABEL Realschu-
le München I, der SABEL Realschule München II 
sowie der Schulbetrieb der SABEL Wirtschafts-
schule München angesiedelt werden. Mittel- bis 
langfristig ist darüber hinaus auch die Gründung 
eines Gymnasiums für den Standort angedacht.

Mit Ausnahme der SABEL Fachoberschule Mün-
chen werden alle weiteren dort zukünftig ansäs-
sigen Schularten als gebundene Ganztagsschu-
len geführt. Dies bedeutet, dass der Schulbetrieb 
maßgeblich von 8.00 bis 16.00 Uhr stattfinden 
wird.

Für die Verpflegung der Schülerinnen und Schü-
ler sowie der Mitarbeiter sieht die Planung eine 
Schulmensa mit angeschlossener Küche vor. 
Dort soll für unsere Schülerinnen und Schüler die 
Mittagsmahlzeit zubereitet und verteilt werden. 
Die notwendigen Anlieferungen zum Betrieb der 
Küche sollen bis 10 Uhr vormittags abgeschlos-
sen sein. 

Mit Beginn der Inbetriebnahme des geplanten 
Schulcampus am Standort Taufkirchen wer-
den ca. 750 Schülerinnen und Schüler in unse-
ren Schulen beschult werden. Aufgrund des ab-
zusehenden Schulplatzmangels im Großraum 
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München und durch die Gründung eines Gym-
nasiums planen wir die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler sukzessive über einen Zeitraum 
von 10 Jahren auf max. 1.200 Schülerinnen und 
Schüler auszubauen. 

Entsprechend des sukzessiven Ausbaus der 
Schülerzahl wird sich dadurch auch die Mitar-
beiterzahl erhöhen. Zum Zeitpunkt des Umzu-
ges werden ca. 180 Teil- und Vollzeitkräfte den 
Schulcampus betreiben. Bis zum Vollausbau 
der einzelnen Schulbetriebe wird somit die An-
zahl der Beschäftigen bis auf ca. 250-280 Mit-
arbeiter steigen, je nach Verteilung auf Voll- und 
Teilzeitstellen. 

Hierfür wird eine Bruttogeschossfläche von min-
destens 20.600 m² zu errichten sein.  

Die Schülerinnen und Schüler werden den 
Schulcampus in der Hauptsache mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichen. Es ist davon auszuge-
hen, dass ca. 65 % der Schülerinnen und Schü-
ler die Schulen mit S-Bahn und sich daran an-
schließendem Busshuttle erreichen. Ca. 20 % der 
Schülerinnen und Schüler werden die Schule mit 
dem elterlichen PKW-Shuttle und ca. 15 % zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. 

Aufgrund der geplanten Schülerzahlen ist eben-
so eine entsprechende 3-Felder-Sporthalle für 
die Schulbetriebe zu errichten. Bis auf wenige 
Ausnahmen (Schulfeste, Theateraufführungen 
usw.) wird diese in den Abendstunden von unse-
ren Schulen nicht genutzt werden und kann somit 
von den ortsansässigen Vereinen genutzt werden.

Die Anbindung an den ÖPNV spielt für die Wahl 
des Standortes eine entscheidende Rolle. So 
liegt die S-Bahnstation „Taufkirchen“ in ca. 500 m 
Entfernung westlich des Plangebiets sowie die 
Bushaltestelle „Oberweg“ des MVV ca. 150 m 
südlich davon.

Im Rahmen der Grünordnung werden wichtige 
Belange des Landschafts- und Ortsbilds sowie 
der Ökologie beachtet.

Vorrangiges Ziel ist die Einbindung des Bildungs-
campus‘ in den landschaftlichen Kontext mit der 
Ein- und Anbindung in und an dem nördlich ab-
schließenden Arm des Grünzugs „Gleißental / 
Hachinger Tal sowie flankierende Waldkomplexe“. 
Durch die festgesetzten Baumpflanzungen sowie 
durch Pflanzgebote entlang der südlichen, östli-
chen und nördlichen Grenzen des Plangebiets 
wird sowohl die Fortführung der südlich angren-
zenden Grünstrukturen als auch die Beibehal-
tung der Ortsrandeingrünung in Form einer Verla-
gerung gesichert. Die festgesetzten Pflanzgebote 
berücksichtigen dabei Extensivwiesen und in 
Bereichen höheren Nutzungsdrucks weiterhin 
kräuterreiche Wiesen und Gebrauchsrasen. Die 
Baumpflanzungen sind nach Pflanzliste gemäß 
Satzung durchzuführen, welche sich an den Er-
fahrungswerten der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landratsamtes München in der Gemeinde 
Taufkirchen orientieren. 

Auf dem Hauptgebäude sowie der Sporthalle 
wurde bereits in der Machbarkeitsstudie Dach-
begrünung berücksichtigt und im Bebauungsplan 
festgesetzt.

9.2 Standort

Das Plangebiet befindet sich nördlich in der Ge-
meinde Taufkirchen im Landkreis München, Be-
zirk Oberbayern. Der Geltungsbereich umfasst 
die Flurnummern 363, 364 (Tfl.), 367 (Tfl.), der 
Gemarkung Taufkirchen mit ca. 2,2 ha.

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereich wer-
den landwirtschaftlich genutzt. Gebäudestruktu-
ren sowie sonstige bauliche Anlagen sind nicht 
vorhanden. Südlich, unmittelbar an den Geltungs-
bereich angrenzend, befindet sich eine Baumrei-
he als Abgrenzung zum südlich davon liegenden 
Wohngebiet. Diese Grünstrukturen stellen derzeit 
die Ortsrandeingrünung dar.
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9.3 Art und Maß der baulichen Nutzung

Art der Nutzung
Der in der Planzeichnung mit SO gekennzeichne-
te Bereich wird nach § 11 Abs. 1 und § 11 Abs. 2 
BauNVO als Sonstiges Sondergebiet „Bildungs-
campus“ mit der Zweckbestimmung „Schulgebie-
te“ festgesetzt. Zulässig sind Anlagen für schuli-
sche Zwecke.

Innerhalb des gemäß Planzeichnung definierten 
Sonderbauraums sind ausschließlich Anlagen 
zulässig, die der schulischen Nutzung der Flä-
che als Pausenhof dienen. Derartige Nutzungen 
sind auch auf 1-geschossigen Gebäudeteilen in-
nerhalb der Baugrenzen zulässig. Außerhalb der 
vorgennanten Bereiche ist eine entsprechende 
Nutzungen als Pausenhof unzulässig.

Maß der Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung ist festgesetzt 
durch die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) in 
Verbindung mit der Wandhöhe, der Dachform 
sowie der Dachneigung.

Die Wandhöhe wird gemessen vom Höhenbe-
zugspunkt des jeweiligen Baugebiets bis zum 
Schnittpunkt der höchsten traufseitigen Außen-
wand mit der Dachhaut. Bei Flachdächern wird 
die Wandhöhe gemessen vom Höhenbezugs-
punkt des jeweiligen Baugebiets bis zum höchs-
ten Punkt der Attika.

Der gemäß Planzeichnung festgesetzte Hö-
henbezugspunkt stellt die Oberkante des Fer-
tigfußbodens im Erdgeschoss der jeweiligen 
überbaubaren Grundstücksfläche dar. Vom fest-
gesetzten Höhenbezugspunkt um + / - 50 cm 
abgewichen werden (Anpassung an den 
Geländeverlauf).

Die Baugrenzen dürfen im Sinne des § 23 Abs. 3 
BauNVO durch untergeordnete Bauteile im Sinne 
des Art. 6 Abs. 6 Nr. 2 BayBO (z.B. Dachüber-
stände, Erker, Kamine und Vordächer) um maxi-
mal 1,5 m, durch Terrassen um maximal 5 m und 

durch Balkone um maximal 3 m überschritten 
werden.

9.4 Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen des Vorhabens

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine Umwelt-
prüfung durchgeführt und die voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen ermittelt. Diese wird im 
Umweltbericht beschrieben und bewertet.

Die Beschreibung des derzeitigen Umweltzu-
stands erfolgt in der Bestandsaufnahme. Dort 
werden die einzelnen Umweltbelange nach ihrer 
Funktion im Naturhaushalt und in der Umwelt 
des Menschen gemäß ihrem derzeitigen Zustand 
beschrieben und hinsichtlich ihrer Bedeutung im 
Naturhaushalt bzw. in der Umwelt des Menschen 
bewertet. 

In der Wirkungsprognose werden die zu erwar-
tenden Umweltauswirkungen des Vorhabens be-
schrieben. Die zu erwartenden vorhabensbezo-
genen Auswirkungen werden dabei dem Nullfall 
bei Nichtdurchführung der Planung gegenüber-
gestellt. Bei Feststellung erheblicher Auswirkun-
gen wird geprüft, ob diese durch Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung auf ein unerheb-
liches Maß reduziert werden können. Zusätzlich 
wird dargestellt, durch welche Maßnahmen zum 
Ausgleich die nicht vermeidbaren Beeinträchti-
gungen kompensierbar sind.

Der Umweltprüfung sowie der Bearbeitung 
des Umweltberichts wurden folgende Gutach-
ten zugrunde gelegt, welche Bestandteil der 
Verfahrensunterlagen des Bebauungsplans Nr. 
92 sind:

 ● Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr 
GmbH: Verkehrsuntersuchung für den Be-
bauungsplan Nr. 92 „Bildungscampus“

 ● Logo verde Stadtplaner und Landschafts-
architekten GmbH mit Percas Fauna: 
Faunistische Erhebungen zum BBP 92 
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„Bildungscampus“, Beitrag zur speziellen 
artenschutzrechtliche Prüfung, Gemeinde 
Taufkirchen, Lkr. München, Stand: Septem-
ber 2024.

Derzeit befindet sich eine schallschutztechni-
sche Untersuchung zum Bebauungsplan in Be-
arbeitung. Diese wird im Rahmen des Verfah-
rens nach § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB den 
Verfahrensunterlagen beigegeben bzw. zugrunde 
gelegt.

Die gewählten Abgrenzungen sind den jeweiligen 
Gutachten zu entnehmen.

9.5 Prognose bei Nichtrealisierung des 
Planes (Nullfall)

Mit der Umsetzung der Planung ist auch ein kon-
kreter Eingriff bzw. eine Veränderung der beste-
henden Situation verbunden. Die aktuelle Situ-
ation könnte bei Nichtumsetzung der Planung 
erhalten werden.

Im Hinblick auf die Schutzgüter Wasser, Luft und 
Klima, Landschaftsbild, Sach- und Kulturgüter, 
v. a. aber für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, 
käme es zu keinen Eingriffen bzw. Veränderungen.

Vorhandene Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
bleiben bei Nichtdurchführung der Planung bis 
auf Weiteres jedoch bestehen.

Die bestehenden, unversiegelten Grünflächen 
tragen zur Entstehung von Kaltluft bei und wirken 
Aufhitzungseffekten kleinräumig entgegen. Luft-
belastungen durch Verkehre, gewerbliche und 
landwirtschaftliche Nutzungen in der näheren 
Umgebung sowie die Nutzungen im Plangebiet 
selbst bleiben bestehen.

9.6 Wirkungsprognose

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Be-
standsaufnahme, der Wirkungsprognose und der 
geprüften Maßnahmen zur Vermeidung und zum 

Ausgleich nachteiliger Auswirkungen des Vorha-
bens tabellarisch zusammengefasst.
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Beschreibung der Umwelt Wirkung des Planes Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum 
Ausgleich

Umweltbelang Mensch, Ge-
sundheit, Bevölkerung 
insgesamt 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB)

 – Vorbelastung durch beste-
hende landwirtschaftliche 
Nutzung und Verkehre

 – bestehendes Siedlungsge-
biet in unmittelbarer Nähe 

 – Erhöhung der Verkehre im, 
vom und zum Plangebiet

 – baubedingte Störwirkung 
(temporär)

 – Festsetzung von Maß-
nahmen zum Immissions-
schutz im BBP Nr. 92 bei 
Bedarf

 – Berücksichtigung einschlä-
giger Normen und Richtli-
nien bzgl. Schadstoffemis-
sionen

Umweltbelang Pflanzen 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

 – keine artenschutzrechtlich 
relevanten Pflanzenarten 
im Plangebiet

 – Versiegelung von anthro-
pogen stark überprägten 
oder extensiv befestigten 
Flächen

 – Versiegelung von Grünfla-
chen

 – Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

 – Umsetzung artenschutz-
fachlicher Minimierungs- / 
Ausgleichsmaßnahmen

 – Festsetzungen zur Grün-
ordnung im BBP Nr. 92

 – Nutzung vorhandener Ver-
kehrswege / sonstige Infra-
strukturen

Umweltbelang Tiere 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

 – potenzielle Habitate für 
kommune, teils geschütz-
te Tierarten im Plangebiet 
vorhanden

 – Eingriffe in bisher unver-
siegelte oder extensiv be-
festigte Flächen sowie in 
Vegetationsbestände mit 
folglich kleinräumigem 
Verlust von Lebensräumen 
und potenzieller Fortpflan-
zungsstätten

 – bau- und betriebsbedingte 
Störungen

 – Störung durch Lichtemissi-
onen

 – Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

 – Umsetzung artenschutz-
fachlicher Vermeidungs-
maßnahmen

 – Festsetzungen zur Grün-
ordnung im BBP Nr. 92

 – Festsetzung von dauerhaft 
begrünten Dächern / Fas-
saden im BBP Nr. 92
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Beschreibung der Umwelt Wirkung des Planes Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum 
Ausgleich

Umweltbelang Biologische 
Vielfalt 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
 – Plangebiet auch in Relati-

on zum Umfeld kein einzig-
artiges Gebiet für die biolo-
gische Vielfalt

 – Änderung der Biotoptypen-
zusammensetzung

 – Eingriff in bestehende Ha-
bitate

 – s. Umweltbelange Tiere 
und Pflanzen

Umweltbelang Boden
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)

 – v. a. unversiegelte, land-
wirtschaftlich genutzte Flä-
chen von Vorhaben betrof-
fen

 – Eingriffe in bisher unver-
siegelte oder extensiv be-
festigte Flächen

 – Verdichtung von Boden im 
Baufeld

 – Zerstörung von Boden-
strukturen im Baufeld bau-
licher Anlagen

 – Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

 – sparsamer und scho-
nender Umgang mit dem 
Boden

 – Wiederverwendung Ober-
boden

Umweltbelang Wasser
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
 – wild abfließendes Oberflä-

chenwasser
 – Hang- und Schichtenwas-

ser

 – Eingriffe in bisher unver-
siegelte oder extensiv be-
festigte Flächen

 – keine Oberflächengewäs-
ser betroffen

 – Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

 – sparsamer und scho-
nender Umgang mit dem 
Boden

 – Festsetzungen zur Grün-
ordnung im BBP Nr. 92

 – Versickerung von Nieder-
schlagswasser

 – unter Beachtung der ein-
schlägigen gesetzlichen 
Regelungen und Vorschrif-
ten zum Umgang mit was-
sergefährdednen Stoffen 
sind keine besonderen 
vorhabenbedingten Maß-
nahmen erforderlich

 – Festsetzung von dauer-
haft begrünten Dächern im 
BBP Nr. 92
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Beschreibung der Umwelt Wirkung des Planes Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum 
Ausgleich

Umweltbelang Luft und Klima
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB)
 – Vorbelastung durch beste-

hende landwirtschaftliche 
Nutzung und Verkehre

 – unversiegelte Flächen als 
kleinräumiges Kaltluftent-
stehungsgebiet

 – kleinräumige Überhit-
zungseffekte und Verlust 
von Kaltluftentstehungsflä-
chen durch Versiegelung

 – temporäre baubedingte 
Störwirkung (Stäube)

 – Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

 – sparsamer und schonen-
der Umgang mit dem Bo-
den

 – Festsetzungen zur Grün-
ordnung im BBP Nr. 92

 – Festsetzung von Dach- / 
Fassadenbegrünung

 – Berücksichtigung einschlä-
giger Normen und Richtli-
nien bzgl. Schadstoffemis-
sionen

Umweltbelang Kultur- und 
Sachgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7d 
BauGB)

 – bauliche Anlagen mit Er-
schließungsflächen und 
Gebäude stellen hochwer-
tige Sachgüter dar

 – keine Bau- und Boden-
denkmale im Plangebiet 
vorhanden

 – Schaffung hochwertiger 
Sachgüter

Wechselwirkungen zwischen 
den Umweltbelangen nach 
Buchstaben a, c und d (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7i BauGB)

 – v. a. der Wirkungspfad Bo-
den – Wasser ist durch die 
geplante zusätzliche Ver-
siegelung betroffen. Hie-
raus ergeben sich weitere 
Wechselwirkungen v. a. auf 
Pflanzen und Tiere sowie 
das Kleinklima

 – Wechselwirkungen beste-
hen zwischen Pflanzen, 
Tieren und biologischer 
Vielfalt durch den Verlust 
von Habitaten

 – zwischen Boden und 
Grundwasser aufgrund 
des Verlustes der Schutz- 
und Sorptionswirkung des 
Oberbodens

 – zwischen Boden und 
Grundwasser aufgrund 
der Beeinträchtigung der 
Grundwasserneubildung 
infolge von Flächenversie-
gelung

 – Aktivierung von siedlungs-
angebundenen Flächen

 – sparsamer und scho-
nender Umgang mit dem 
Boden

 – Festsetzungen zur Grün-
ordnung, v.  a. Durchgrü-
nung und Ortsrandeingrü-
nung im BBP Nr. 92

 – Wiederverwendung Ober-
boden

 – Versickerung von Nieder-
schlagswasser im mög-
lichen Umfang

 – Umsetzung von arten-
schutzfachlichen Vermei-
dungsmaßnahmen
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Beschreibung der Umwelt Wirkung des Planes Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verminderung und zum 
Ausgleich

Umweltbelang Erhaltungs-
ziele und Schutzzwecke der 
Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB)
 – Es befinden sich keine 

Natura-2000-Gebiete im 
Untersuchungsgebiet.

Vermeidung von Emissionen, 
sachgerechter Umgang mit 
Abfällen und Abwässern 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB)

 – Festsetzung von Maß-
nahmen zum Immissions-
schutz im BBP Nr. 92 bei 
Bedarf

 – unter Beachtung der ein-
schlägigen gesetzlichen 
Regelungen und Vorschrif-
ten zum Umgang mit Ab-
fällen und Abwasser sind 
keine besonderen vorha-
benbedingten Maßnahmen 
erforderlich

Erhaltung bestmöglicher Luft-
qualität 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB)

 – Vorbelastung durch beste-
hende landwirtschaftliche 
Nutzung und Verkehre

 – Entstehung von Schulbe-
trieben und damit verbun-
dene Verkehre

 – Erhöhung der Belastungen 
durch Anlagenbetrieb und 
damit zusammenhän-
gende Verkehre

 – unter Beachtung der ein-
schlägigen gesetzlichen 
Regelungen und Vorschrif-
ten zur Vermeidung von 
Emissionen sind keine 
besonderen vorhabenbe-
dingten Maßnahmen erfor-
derlich

 – Umliegende Kaltluftentste-
hungsgebiete werden nicht 
beeinträchtigt
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10 Zusammenfassende Erklärung

Nach § 10 Abs. 4 BauGB ist dem Bebauungsplan 
eine zusammenfassende Erklärung beizufügen 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung in dem Bebauungsplan be-
rücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen  
der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in 
Betracht kommenden anderweitigen Planungs-
möglichkeiten gewählt wurde.

Die zusammenfassende Erklärung wird nach Ver-
fahrensabschluss als eigenständiges Dokument 
erstellt und den Verfahrensunterlagen beigefügt.
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